
Antrag Nr. 1 

 

 

Antragstellend: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Antragstitel: InSpirit 2027 

 

Antragstext: 

Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen:  1 

Am 08.Mai 2027 findet auf der Burg Feuerstein das InSpirit 2027 statt.  2 

Das InSpirit ist das spirituelle Jugendfestival des BDKJ-Diözesanverband Bamberg 3 

und seiner Jugendverbände für junge Menschen unterschiedlichen Alters. Dieses 4 

Festival bietet eine einladende und inspirierende Plattform, um Spiritualität (neu) 5 

zu erleben, Gemeinschaft zu fördern und junge Menschen in ihrem Glauben zu 6 

stärken.  7 

Für die Planung und Organisation des InSpirit wird zur Diözesanversammlung II/2025 8 

eine Arbeitsgruppe der Diözesanversammlung eingerichtet, die bis zur 9 

Diözesanversammlung II/2027 arbeitet und von ein bis zwei Personen aus dem 10 

Diözesanvorstand begleitet. Die Mitarbeit von Mitarbeitenden des Jugendamtes der 11 

Erzdiözese und der Burg Feuerstein wird angestrebt.  12 

 

 

Begründung: 

Nach der positiven Erfahrung vom ersten InSpirit im Mai würden wir das InSpirit gerne 

2027 wiederholen.  

Wie im Grundsatzprogramm des BDKJ beschrieben steht, gestalten wir „unser 

Verbandsleben aus dem Leben und der Botschaft Jesu heraus und unterstützen 

junge Menschen bei der Entwicklung ihrer individuellen Spiritualität. Dazu bieten 

wir unterschiedliche Räume für individuelle Zugänge zum Glauben sowie 

Interpretation von Glaubenserfahrungen“.  

Das InSpirit ist eine gute Möglichkeit jungen Menschen den Raum zu bieten flexibel 

sich mit ihrer Spiritualität und ihrem Glauben auseinander zu setzen und Glauben 



und Gemeinschaft wie wir ihn in der katholischen Kinder- und 

Jugend(verbands)arbeit kennen weiterzugeben.  

Die Entscheidung für das Jahr 2027 hat sich aus der Auswertung der Mitarbeitenden 

und der Teilnehmenden ergeben. 

Ein weiterer möglicher Termin wäre der 26.06.2027, allerdings liegt das unserer 

Meinung nach zu nah an der 72h-Aktion und am Heinrichsfest.  



Antrag Nr. 2 

 

 

Antragstellend: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Antragstitel: Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 2027 

 

Antragstext: 

Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen: 1 

Die diözesane Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 2027 findet am  2 

Mittwoch, den 30.12.2026 3 

in Bamberg statt. 4 

 

Begründung: 

Traditionell findet die Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen in der Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr statt. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die Veranstaltung 
nicht am Wochenende anzubieten. So ist bereits seit mehreren Jahren der 30.12. als 
Traditionstermin etabliert worden. 

Außerdem findet die Eröffnungsfeier alle zwei Jahre in Bamberg statt, dazwischen 
in den verschiedenen Regionen. 

In den vergangenen Jahren hat die Eröffnungsfeier an folgenden Orten 
stattgefunden: 

 
• Aktion 2026: Pegnitz 
• Aktion 2025: Bamberg 
• Aktion 2024: Forchheim 
• Aktion 2023: Bamberg 
• Aktion 2022: Bayreuth 
• Aktion 2021: Bamberg 
• Aktion 2020: Lichtenfels 
• Aktion 2019: Bamberg 
• Aktion 2018: Hof 
• Aktion 2017: Bamberg 
• Aktion 2016: Nürnberg (in Kooperation mit der Diözese Eichstätt) 
• Aktion 2015: Bamberg 
• Aktion 2014: Kulmbach 
• Aktion 2013: Bamberg 
• Aktion 2012: Forchheim 
• Aktion 2011: Bamberg 
• Aktion 2010: Erlangen 



• Aktion 2009: Bamberg 
• Aktion 2008: Bayreuth 
• Aktion 2007: Bamberg (Bundesweite Eröffnung) 
• Aktion 2006: Fürth 
• Aktion 2005: Bamberg 
• Aktion 2004: Nürnberg 
• Aktion 2003: Bamberg 
• Aktion 2002: Kronach 
• Aktion 2001: Bamberg 
• Aktion 2000: Lichtenfels 

  



Antrag Nr. 3 

 

 

Antragstellend: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Antragstitel:  72-Stunden-Aktion des BDKJ „Uns schickt der 

Himmel“ 

 

Antragstext: 

Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen:  1 

Der BDKJ-Diözesanverband Bamberg nimmt mit seinen Regional- und 2 

Jugendverbänden an der bundesweiten Sozialaktion „Uns schickt der Himmel – 72-3 

Stunden-Aktion des BDKJ“ teil, die vom 10. – 13.06.2027 stattfinden wird.  4 

Für die weitere Planung der Aktion wird in der Kooperation mit dem Jugendamt der 5 

Erzdiözese Bamberg eine diözesane Projektsteuerungsgruppe ins Leben gerufen. Die 6 

Projektsteuerungs-gruppe wird vom BDKJ-Diözesanvorstand zeitnah benannt.  7 

Sie soll mit Personen aus folgenden Bereichen besetzt und bis zur DVI/2026 8 

eingerichtet sein:  9 

• Je 2 Vertreter*innen aus den Reihen der Regionalverbände  10 

• Je 2 Vertreter*innen aus den Reihen der Jugendverbände 11 

• 2 Vertreter*innen des BDKJ- Diözesanvorstandes  12 

• 2 Mitarbeiter*innen des Jugendamtes der Erzdiözese  13 

 

 

Begründung: 

Die 72-Stunden-Aktion soll auch in der Erzdiözese Bamberg wie schon in den Jahren 

2013, 2019 und 2024 ein Erfolg werden. Angelehnt an die damaligen Erfahrungen 

wollen wir auch diesmal eine diözesane Steuerungsgruppe bilden, die aus 

Vertreter*innen der genannten Bereiche bestehen soll.   



Antrag Nr. 4 

 

 

Antragstellend: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Antragstitel: Amtszeit der hauptamtlichen 

Diözesanvorsitzenden weiblichen oder diversen Geschlechts 

 

Antragstext: 

Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen:  1 

Die Amtszeit der gewählten hauptamtlichen Diözesanvorsitzenden xx beginnt mit 2 

dem Ende der Diözesanversammlung II/2025 und endet mit dem Ende der 3 

Versammlung des Rücktritts, der Abwahl oder der zweiten turnusgemäßen 4 

Diözesanversammlung 2028. 5 

 

 

Begründung: 

Die Diözesanordnung sieht unter §13 Absatz 3 vor, dass die Diözesanversammlung den 

genauen Beginn und das genaue Ende der Amtszeit der hauptamtlichen 

Vorstandsmitglieder bestimmt.  



Antrag Nr. 5 

 

 

Antragstellend: BDKJ-Diözesanvorstand 

 

Antragstitel: Amtszeit des hauptamtlichen 

Diözesanvorsitzenden männlichen oder diversen Geschlechts 

 

Antragstext: 

Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen:  1 

Die Amtszeit des gewählten hauptamtlichen Diözesanvorsitzenden xx beginnt mit 2 

dem Ende der Diözesanversammlung II/2025 und endet mit dem Ende der 3 

Versammlung des Rücktritts, der Abwahl oder der zweiten turnusgemäßen 4 

Diözesanversammlung 2028. 5 

 

 

Begründung: 

Die Diözesanordnung sieht unter §13 Absatz 3 vor, dass die Diözesanversammlung den 

genauen Beginn und das genaue Ende der Amtszeit der hauptamtlichen 

Vorstandsmitglieder bestimmt.  


